
81

1372a 
Regreß

Entschädigung

Ist die Entschädigung einem Beschuldigten 
oder Angeklagten gezahlt worden, der auf 
Grund einer rechtskräftig festgestellten 
falschen Anschuldigung in Untersuchungs
oder Strafhaft war, hat der Staat gegen
über dem Täter einen Regreßanspruch bis 
zur Höhe der geleisteten Entschädigung.

Verfahrensweise

Entscheidung durch das Gericht

(1) Ergeht ein freisprechendes Urteil 
oder lehnt das Gericht die Eröffnung des 
Hauptverfahrens ab oder wird das Ver
fahren endgültig eingestellt, hat das er
kennende Gericht unverzüglich nach seiner 
Entscheidung durch Beschluß darüber zu 
befinden, ob ein Anspruch auf Entschädi
gung dem Grunde nach besteht oder ge
mäß § 372 abzulehnen ist. Das Gericht hat 
vor seiner Entscheidung den Staatsanwalt 
und den Betroffenen zu hören.

(2) Dieser Beschluß ist nach Rechtskraft 
des freisprechenden Urteils oder des die 
Eröffnung des Hauptverfahrens ablehnen
den oder des das Verfahren endgültig ein- 
stellenden Beschlusses zuzustellen.

$374
Entscheidung durch den Staatsanwalt

Wird das Verfahren durch das Unter
suchungsorgan oder durch den Staatsan
walt eingestellt, hat der zuständige Staats

anwalt von Amts wegen darüber zu ent
scheiden, ob ein Anspruch auf Entschädi
gung dem Grunde nach besteht oder ge
mäß §372 abzulehnen ist. Die Entschei
dung ist mit der Verfügung über die Ein
stellung des Verfahrens dem Betroffenen 
zuzustellen.

§375
Rechtsmittel

(1) Gegen die Entscheidung des Ge
richts gemäß § 373 steht dem Betroffenen 
und dem Staatsanwalt die Beschwerde zu.

(2) Gegen die Entscheidung des Staats
anwalts gemäß § 374 steht dem Betroffenen 
Innerhalb einer Woche nach Zustellung die 
Beschwerde an den übergeordneten Staats-

(3) Die Entscheidung hat eine Rechts
mittelbelehrung zu enthalten.

§37«
Entscheidung über die Höhe 

der Entschädigung

(1) Hat das Gericht gemäß §373 einen 
Entschädigungsanspruch anerkannt, hat 
das Oberste Gericht über die Höhe der 
Entschädigung zu entscheiden.

(2) Hat der Staatsanwalt gemäß § 374 
einen Entschädigungsanspruch zuerkannt, 
hat der Generalstaatsanwalt über die 
Höhe der Entschädigung zu entscheiden.

(3) Der Antrag auf Berechnung der 
Entschädigung ist innerhalb von drei Mo
naten nach Zustellung der Entscheidung 
über die Zuerkennung des Anspruchs beim 
Obersten Gericht (Absatz 1) oder beim Ge
neralstaatsanwalt (Absatz 2) zu stellen.


